
Berechtigungen 

T e c h n i s c h - g e we r b l i c h es   

u n d   

S o z i a l p f l e g e r i s c h e s   

B e r u f s b i l du n g s z e n t r um   

N e u n k i r c h e n   

Eine Schule des Landkreises Neunkirchen 

 
Durch die Fachhochschulreife erwirbt 
man u.a. 

 die Studienberechtigung an jeder 
Fachhochschule im Bundesgebiet 

 die Aufnahmeberechtigung für die 
Ausbildung an Höheren Berufsfach-
schulen 

 die Zugangsberechtigung zur geho-
benen Laufbahn im öffentlichen 
Dienst 

 die Studienberechtigung an der 
Fachhochschule der Bundeswehr 

 die Zugangsberechtigung zum dua-
len Studium an einer Berufsakade-
mie 

Der erfolgreiche Besuch der Fachober-
schule wird oft dazu genutzt, um die 
Chance auf einen Ausbildungsplatz zu 
erhöhen. 

 

 

 

Technisch-gewerbliches 
Berufsbildungszentrum 

(TG BBZ) 
Jägermeisterpfad 4 

D-66538 Neunkirchen 
Telefon: 06821-9235-0 

Fax: 06821-9235-44 

http://www.tgsp-bbz-nk.de  
 
 
 

Sozialpflegerisches 
Berufsbildungszentrum 

(SP BBZ) 
Parkstraße 34 

D-66538 Neunkirchen 
Telefon: 06821-9217-0 

Fax: 06821-9217-27 

http://www.tgsp-bbz-nk.de  
 

Fachabitur / 
Fachhochschulreife 

über 
Fachoberschule 
Sozialwesen /  

Ingenieurwesen (Technik) 
 

 

Öffnungszeiten: 

Montag – Freitag 

730 – 1430 Uhr 
 

http://www.tgsp-bbz-nk.de/
http://www.tgsp-bbz-nk.de/


 

ZIELE 

Der Abschluss der Fachoberschule berech-

tigt zur Aufnahme eines Bachelor-Studiums 

an einer Fachhochschule (FH). 

Bei erfolgreichem Studium ist auch ein Mas-

ter-Studium möglich. 

Die Fachoberschule vermittelt einerseits die 

für den gewählten Fachbereich (Sozialwe-

sen bzw. Ingenieurwesen) erforderlichen 

fachtheoretischen Kenntnisse, berufsüber-

greifende Fertigkeiten sowie praktische Er-

fahrungen und andererseits eine höhere 

Allgemeinbildung. Die erworbenen Kennt-

nisse und Fertigkeiten dienen einer vertief-

ten beruflichen Orientierung und erleichtern 

die Auswahl der Fachrichtung bei der Auf-

nahme eines Studiums.  

Das Fachabitur verbessert auch die Chan-

cen, einen Ausbildungsplatz zu finden. 

 

VORAUSSETZUNGEN 

 Für die Aufnahme in Klasse 11 

ist ein Mittlerer Bildungsabschluss erforderlich. 

Dieser kann an einer Erweiterten Realschule, 

Gesamtschule, Gewerbeschule, Sozialpflege-

schule oder Handelsschule erworben werden. 

Ebenso kann mit dem erfolgreichen Abschluss der 

9. Klassenstufe des Gymnasiums (G8) eine Auf-

nahme in die Klassenstufe 11 erfolgen. 

Der berufliche Charakter der Fachoberschule 

macht es erforderlich, dass in der Klassenstufe 11 

ein, durch schulischen Unterricht begleitetes, Be-

triebspraktikum absolviert wird. 

Details zum Praktikum entnehmen Sie bitte den 

entsprechenden Merkblättern und Praktikumsplä-

nen auf unserer Homepage. 

 Für den Direkteinstieg in Klasse 12 

muss eine Mittlerer Bildungsabschluss sowie eine 

abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung in 

einem anerkannten Ausbildungsberuf oder eine 

mindestens 2-jährige Praktikantenzeit der ent-

sprechenden Fachrichtung nachgewiesen wer-

den. 

ANMELDUNG  

Die erforderlichen Anmeldeunterlagen (Merk-

blatt, Praktikumsplan, Anmeldeformular und 

Schülererfassungsbogen) der Fachoberschule 

Sozialwesen bzw. Technik für das Schuljahr 

2012/2013 erhalten Sie in den Sekretariaten 

des jeweiligen Schulstandortes (Anschrift auf 

der Rückseite) und stehen als Download auf 

unserer Homepage zur Verfügung. 

Vorläufige Anmeldungen für das Schuljahr 

2012/2013 müssen bis zum 10.05.2012 erfolgt 

sein. 

Die endgültige Anmeldung (Schulplatzbestäti-

gung) muss unter Vorlage des Zeugnisses 

über den Mittleren Bildungsabschluss erfolgen. 

Der Nachweis einer Praktikantenstelle muss 

bis spätestens am 1. Schultag des neuen 

Schuljahres erbracht werden. 

Informationen zu Stellenangeboten und 
zum Einreichen Ihres Lebenslaufes fin-
den Sie auf unserer Website unter 

www.lucernepublishing.com 

 

Anmeldeschluss: 

10. Mai 2012 


